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Monitoring von Kinder- und Jugendrechten  
bedeutet, die Verwirklichung der UN-Kinder-
rechtskonvention in Deutschland zu beobach-
ten und zu bewerten („to monitor“ (engl.) = 
überwachen, kontrollieren). Diese Information 
beschreibt die Grundlagen eines kinderrecht-
lichen Monitorings, erläutert unterschiedliche 
Formen von Monitoring und geht insbesondere 
auf das unabhängige Monitoring ein.

Systematisch und regelmäßig zu beobachten, ob 
und wie Menschenrechte verwirklicht werden, ist 
ein integraler und wesentlicher Bestandteil der 
staatlichen Verpflichtung bei der Umsetzung von 
Menschenrechtsverträgen. Das gilt auch für die 
UN-Kinderrechtskonvention (UN-KRK).

Mit Ratifizierung der Konvention hat sich Deutsch-
land bereits 1992 dazu verpflichtet, die Verwirkli-
chung der UN-KRK für alle Kinder und Jugendlichen 
in Deutschland zu erreichen und diesem Ziel kon-
tinuierlich näher zu kommen – ohne Rückschritte 
und unter Bereitstellung der notwendigen Ressour-
cen, so wie es Artikel 4 UN-KRK verlangt.1 Zwar ist 
die Staatenpflicht zum Monitoring nicht explizit in 
der Konvention erwähnt, sie wird jedoch vom  
UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes im Wege  
der Auslegung von Artikel 4 und Artikel 44 UN-KRK  
hergeleitet.2 Hauptanliegen des UN-Ausschusses  

ist es dabei, „[…] dass jeder Vertragsstaat eine  
unabhängige Menschenrechtsinstitution mit einem 
Verantwortungsbereich für den Schutz und für  
die Förderung der Rechte des Kindes benötigt.  
Es kommt dem Ausschuss vor allem darauf an, 
dass die entsprechende Institution, in welcher 
Form auch immer, in der Lage ist, die Rechte des 
Kindes unabhängig und effektiv zu überwachen, zu 
fördern und zu schützen […]“.3 Dem Monitoring 
durch eine unabhängige Institution kommt inso-
fern eine besondere Rolle bei der Umsetzung  
einer Konvention zu, da es mittels Daten und  
Informationen wichtige Erkenntnisse für die  
Planung von Politikmaßnahmen und Programmen 
zur Verfügung stellt, die so besser an den Bedar-
fen von Kindern und Jugendlichen ausgerichtet 
werden können. Veränderungen, also Fort- oder 
Rückschritte bei der Verwirklichung der Kinder-
rechte in einem Vertragsstaat, können damit 
sichtbar gemacht und bewertet werden.4

Zusammenspiel verschiedener  
Akteur*innen

An der Beobachtung und Bewertung der Verwirk-
lichung der UN-KRK sind verschiedene Akteur*in-
nen aus Politik, Zivilgesellschaft und Wissenschaft 
mit unterschiedlichen Aufgaben und Rollen beteiligt.
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UN-Kinderrechtskonvention

Die UN-Kinderrechtskonvention wurde am 20. November 1989 von der Generalversammlung der  
Vereinten Nationen verabschiedet. Sie ist ein völkerrechtlicher Vertrag, der die besonderen Schutz-, 
Fürsorge- und Beteiligungsrechte von Kindern als Träger*innen von Menschenrechten formuliert. Die 
UN-KRK ist in Deutschland seit dem 5. April 1992 nach Zustimmung von Bundestag und Bundesrat 
verbindlich geltendes Recht.5 

Ihre verschiedenen Perspektiven ermöglichen eine 
umfassende Bewertung, ob und wie die Umsetzung 
der Kinderrechte in Deutschland voranschreitet. Für 
alle Akteur*innen gilt, dass grundsätzlich zwischen 
einem Monitoring von Einzelfällen und einem struktu-
rellen Monitoring unterschieden wird.6 In anderen 
Worten: Es können Einzelfälle beobachtet und  
geprüft werden, bei denen deutlich werden kann, 
welche Defizite oder positiven Entwicklungen bei  
der Verwirklichung von Kinder- und Jugendrechten  
zu beobachten sind. Auch können hierdurch struktu-
relle Rahmenbedingungen der Rechtsverwirklichung 
abgebildet werden, von denen die Verwirklichung 
von Kinderrechten abhängt. Zu diesen Rahmen-
bedingungen zählen zum Beispiel die aktive Politik-
gestaltung, das Erlassen von neuen Gesetzen und 
Verordnungen sowie die Schaffung oder Verbesse-
rung von Einrichtungen und Institutionen. Das struk-
turelle Monitoring fördert und beobachtet diese 
Maßnahmen kritisch und bewertet ihre Wirksamkeit. 
Auf dieser Grundlage können Vorschläge in den poli-
tischen Prozess eingebracht werden, beispiels weise 
durch das Verfassen von Stellungnahmen zu Gesetz-
entwürfen. Auch diese Publikation trägt zum struktu-
rellen Monitoring bei, indem sie auf die Notwendig-
keit eines Kinder- und Jugendrechte-Monitorings 
hinweist, um eine konventionskonforme Entwicklung 
von Kinder- und Jugendrechten zu unterstützen.

Internationales Monitoring

Der UN-Ausschuss für die Rechte des Kindes 
überwacht auf internationaler Ebene die Umset-
zung der Konvention durch die jeweiligen Ver-
tragsstaaten, so auch durch Deutschland. Regel-
mäßig werden die Vertragsstaaten im Rahmen 
eines konstruktiven Dialogs zur Umsetzung der 
Konvention befragt. Zur Überprüfung sollen die 
Vertragsstaaten gemäß den Vorgaben aus Artikel 
44 UN-KRK im Rahmen des sogenannten Staaten-
berichtsverfahrens einen Bericht zur Umsetzung 
vorlegen und auf Fragen antworten.7 Von beson-

derer Bedeutung sind dabei unabhängig erlangte 
Erkenntnisse zum Umsetzungsstand der Konven-
tion durch unabhängige Monitoring-Stellen,  
Berichte von Organisationen der Zivilgesellschaft 
sowie von Sonderorganisationen der Vereinten 
Nationen wie UNICEF. Der UN-Kinderrechtsaus-
schuss kann auch Eingaben von Einzelfällen  
überprüfen und hat hierzu ein Individualbeschwer-
deverfahren eingerichtet. Dort können Einzelper-
sonen ihren Fall vorlegen, wenn sie den nationalen 
Rechtsweg ausgeschöpft haben.8

Staatliches (Selbst)Monitoring

Für die Umsetzung jeder Menschenrechtskonven-
tion ist es wichtig, dass die Staaten selbst erhe-
ben, inwieweit ihre ergriffenen Maßnahmen dazu 
beitragen die Konvention umzusetzen. Im Rahmen 
des Staatenberichtsverfahrens sollen die Ver-
tragsstaaten gemäß Artikel 44 UN-KRK dem UN-
Ausschuss für die Rechte des Kindes regelmäßig 
einen Staatenbericht vorlegen. Darin sollen Erfolge, 
aber auch Hindernisse bezüglich der Verwirkli-
chung der UN-KRK benannt und durch Daten be-
legt werden.9 Gesetzgebung, Politik, Verwaltung 
und weitere Strukturen werden dabei sozusagen 
mit der „kinderrechtlichen Lupe“ betrachtet, staat-
liche Vorhaben zur verbesserten Umsetzung vor-
gestellt und diskutiert. Der UN-Kinderrechtsaus-
schuss hat die Vertragsstaaten aufgefordert, ein 
möglichst umfassendes kinderrechtsbasiertes  
Datensystem zu etablieren, das kontinuierlich all-
gemeingültige und belastbare Aussagen über die 
Umsetzung der Rechte von Kindern erlaubt.10 

Zivilgesellschaftliches und unabhängiges 
Monitoring 

Zivilgesellschaft gehört ebenfalls zu den Akteur*in-
nen, die die Umsetzung der UN-KRK beobachten 
und bewerten. Ihre Aufgabe ist unter anderem,  
einen kritischen Blick auf die Umsetzung der UN-
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KRK zu werfen. Zivilgesellschaftliches Monito-
ring zu Kinderrechten hat in Deutschland eine  
lange Tradition: Bereits 1995 schlossen sich  
bundesweit einschlägige Organisationen und  
Verbände in der National Coalition Deutschland  
zusammen, darunter der Deutsche Kinderschutz-
bund und das Deutsche Komitee von UNICEF, die 
sich beide schon lange zuvor für die Verwirk-
lichung der Kinder rechte eingesetzt hatten.11  
Ihre langjährigen Erfahrungen und der direkte 
Kontakt zur praktischen Arbeit für und mit  
Kindern und Jugendlichen ermöglichen es  
zivilgesellschaftlichen Organisationen, Defizite in 
der Verwirklichung der UN-KRK zu erkennen, darauf 
hinzuweisen und Empfehlungen zu erarbeiten. 

Neben dem staatlichen Selbstmonitoring und  
der Beobachtung durch zivilgesellschaftliche  
Organisationen ist vor allem ein unabhängiges  
Monitoring durch Menschenrechtsinstitutionen 
ausgesprochen bedeutsam, um ein vollständiges 
Bild des Umsetzungsstands der Konvention zu  
erhalten. In Deutschland ist dafür die Monitoring-
Stelle UN-Kinderrechtskonvention des Deutschen 
Instituts für Menschenrechte zuständig. Der UN-
Kinderrechtsausschuss hält solche unabhängigen 
Insti tutionen für Schlüsselinstitutionen, um Defizite 
zu identifizieren und die Politik zu beraten. Die 
Moni toring-Stelle arbeitet eigenständig, wählt ihre 
Themen frei und ist nicht durch eine verbandspoliti-
sche Agenda oder andere Akteur*innen beeinflusst. 
Zugleich ist sie auf die Perspektiven und Erfahrungen 
sowie Berichte zivilgesellschaftlicher Organi sa-
tionen und insbesondere die von Kindern und  
Jugendlichen angewiesen. Insofern ist zivilgesell-
schaftliches und unabhängiges Kinder- und Jugend-
rechte-Monitoring ein gemeinschaftlicher Prozess 
mit einer aufeinander abgestimmten Agenda.

Beteiligung von Kindern und Jugendlichen

Nach der UN-KRK haben Kinder das Recht, in  
allen sie berührenden Angelegenheiten ihre Mei-
nung zu äußern, gehört zu werden und mitzuwir-
ken (Artikel 12 (1) UN-KRK). Eine Voraussetzung 
hierfür ist, dass kind- und jugendgerechte Infor-
mationen und Medien verfügbar und zugänglich 
sind.12 Die UN-KRK soll demnach diskriminie-
rungsbewusst, inklusiv sowie stets unter Beteili-
gung von Kindern und Jugendlichen umgesetzt 
werden. Dies gilt selbstverständlich auch für das 
Kinder- und Jugendrechte-Monitoring: Alle Monito-
ring-Akteur*innen sollen die Perspektiven, Bedarfe 
und Rechte von Kindern und Jugendlichen mitein-
beziehen und ihre Selbstorganisationen sowie  
zivilgesellschaftlichen Vertreter*innen anhören. 
Darüber hinaus sollen sämtliche Informationen 
und Ergebnisse aus dem Monitoring für Kinder und 
Jugendliche möglichst inklusiv und barrierefrei zu-
gänglich sein. 

Mehr als Daten erheben und  
auswerten 

Um ihrer Aufgabe des Monitorings gerecht zu  
werden, nimmt die Monitoring-Stelle vorrangig 
zwei Funktionen wahr; nämlich das Erklären der 
Kinder- und Jugendrechte (Erklärfunktion) und das 
kritische Beobachten des staatlichen Handelns 
(Beobachtungsfunktion). Beide werden im Folgen-
den genauer erläutert.

Die UN-KRK umfasst die besonderen Schutz-, Für-
sorge-, und Beteiligungsrechte von Kindern als Trä-
ger*innen von Menschenrechten. Um die Umset-
zung dieser Rechte zu bewerten, stützt sich das 
unabhängige Kinder- und Jugendrechte-Monitoring 

Grundprinzipien der UN-Kinderrechtskonvention

Nichtdiskriminierung
Artikel 2

Vorrang Kindeswohl
Artikel 3

Recht auf Leben 
und Entwicklung

Artikel 6

Recht auf Gehör
Artikel 12

© Deutsches Institut für Menschenrechte
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auf vier Grundprinzipien, die auch in der UN-KRK im 
Fokus stehen: das Recht auf Nicht-Diskriminierung 
(Artikel 2 UN-KRK), das Recht auf Leben und Ent-
wicklung des Kindes (Artikel 6 UN-KRK), das Recht 
auf vorrangige Berücksichtigung des Kindeswohls  
(Artikel 3 Absatz 1 UN-KRK) und das Recht auf  
Gehör und Berücksichtigung der Meinung des  
Kindes (Artikel 12 UN-KRK). 

Erklären der Kinder- und Jugendrechte 

Um die Inhalte der UN-KRK und die dazugehörigen 
Kinder- und Jugendrechte in Politik, Verwaltung 
und Zivilgesellschaft bekannt zu machen und sie 
insbesondere gegenüber Kindern und Jugendlichen 
zu vermitteln und zu erklären, hält die Monitoring-
Stelle Vorträge und Workshops, veröffentlicht  
Informationen und Stellungnahmen und schreibt 
Beiträge für Fachzeitschriften und Sammelbände. 
Hierfür werden jeweils die Inhalte und Rechte aus-
gelegt, aus denen sich Staatenpflichten ergeben, 
um so Vorschläge für die Umsetzung zu geben  
sowie die Entwicklungen in der Verwirklichung  
der UN-KRK (etwa bei Gesetzesvorhaben) einord-
nen und kritisch bewerten zu können. Auch die 
Vermittlung der Allgemeinen Bemerkungen des 
UN-Ausschusses für die Rechte des Kindes und 
ihre Übersetzung ins Deutsche gehören zu den 
Aufgaben der Monitoring-Stelle.13

Kritisches Beobachten 

Ein gründliches und umfassendes Monitoring  
beruht maßgeblich auf aktuellen, belastbaren  
Daten und Informationen, die in Zusammenarbeit 
mit Institutionen erhoben, verarbeitet und verfüg-
bar gemacht werden. Da die Sozialberichterstat-

tung in Deutschland äußerst selten kinderrechte-
basiert erfolgt, braucht es regelmäßig punktuelle 
Erhebungen und Abfragen zu Kindern und Jugend-
lichen in bestimmten Lebensbereichen. Auf diese 
Weise kann die Umsetzung der UN-KRK über die 
rechtliche Perspektive hinaus auch anhand der so-
zialen Wirklichkeit beobachtet und bewertet wer-
den.14 Die Monitoring-Stelle führt aus diesem 
Grund regelmäßig Abfragen bei beispielsweise 
Landesministerien durch oder tauscht sich mit 
selbstorganisierten Zusammenschlüssen von Kin-
dern und Jugendlichen aus (zum Beispiel Heimrä-
te, Schüler*innen-Vertretungen). Darüber hinaus 
gehören regelmäßige Konsultationen mit Ak-
teur*innen aus Politik und Wissenschaft sowie zi-
vilgesellschaftlichen Organisationen zum Aufga-
benbereich.

Um Fortschritte und Entwicklungen in der Umset-
zung der UN-KRK regelmäßig und systematisch 
messen und abbilden zu können, braucht es darü-
ber hinaus bewährte Indikatoren, die als Hilfsmit-
tel zur Beobachtung und Bewertung fungieren. 
Kinderrechte-Indikatoren geben einen Hinweis  
darauf, ob angemessene Strukturen zur Umset-
zung eines Kinderrechts vorhanden sind, ob die-
ses Recht im Rahmen von geeigneten kinderrecht-
lichen Prozessen umgesetzt wird, und ob die 
Verwirklichung der Kinderrechte am Ende auch  
im Ergebnis zu messen ist. Die Entwicklung und 
Nutzbarmachung solcher geeigneter Kinderrechts-
Indikatoren wird von der Monitoring-Stelle voran-
getrieben und geschieht in einem partizipativen 
und mehrstufigen Verfahren.15 

Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskonvention

Die Monitoring-Stelle UN-Kinderrechtskonvention des Deutschen Instituts für Menschenrechte, der 
unabhängigen nationalen Menschenrechtsinstitution Deutschlands, begleitet seit ihrer Einrichtung 
Mitte 2015 die Umsetzung der UN-KRK in Deutschland. Sie folgt dabei dem Mandat, die Rechte von 
Kindern im Sinne der UN-KRK zu fördern und zu schützen sowie die Umsetzung der Konvention in 
Deutschland durch sämtliche staatliche Stellen kritisch zu beobachten und zu bewerten. Sie hat eine 
Vermittlungs- und prozesssteuernde Rolle zwischen Zivilgesellschaft, Politik und der Lebenswirklich-
keit von Kindern und Jugendlichen, indem sie Gesetze prüft, die Umsetzung der Konvention in unter-
schiedlichen Lebensbereichen junger Menschen beobachtet, mit verantwortlichen Stellen spricht 
und Kinder und Jugendliche, sofern möglich, in allen sie berührenden Angelegenheiten beteiligt.
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Fazit

Um die Umsetzung der UN-KRK zu erreichen,  
ist das hier beschriebene Monitoring der verschie-
denen Akteur*innen sehr wichtig. Neben dem  
internationalen, dem staatlichen und zivilgesell-
schaftlichen Monitoring stellt das unabhängige 
Monitoring der Monitoring-Stelle einen zentralen 
und unverzichtbaren Teil davon dar. Ihr kritisches 
und kinderrechtebasiertes Beobachten und  
Bewerten von Informationen und Daten ist die 
Grundlage, um Fort- oder Rückschritte bei der Ver-

wirklichung der Kinderrechte in Deutschland zu 
messen und Ideen, Anregungen und Empfehlungen 
für eine verbesserte Umsetzung zu geben. Im Hin-
blick auf das laufende Staatenberichtsverfahren 
Deutschlands vor dem UN-Ausschuss für die Rechte 
des Kindes (2019-22) ist es daher zu begrüßen, 
dass die Regierungsparteien SPD, Bündnis 90/Die 
Grünen und FDP im Koalitionsvertrag formulieren, 
„das Monitoring zur UN-Kinderrechtskonven tion 
aus[zu]bauen“16. Dieses Vorhaben sollte nun mit 
Nachdruck angegangen werden.
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Das Institut 
Das Deutsche Institut für Menschenrechte ist die unabhängige  
Nationale Menschenrechtsinstitution Deutschlands (§ 1 DIMR-Gesetz). 
Es ist gemäß den Pariser Prinzipien der Vereinten Nationen akkre-
ditiert (A-Status). Zu den Aufgaben des Instituts gehören Politik-
beratung, Menschenrechtsbildung, Information und Dokumentation, 
anwendungsorientierte Forschung zu menschenrechtlichen Themen 
sowie die Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen.  
Es wird vom Deutschen Bundestag finanziert. Das Institut ist zudem 
mit dem Monitoring der Umsetzung der UN-Behindertenrechts-
konvention und der UN-Kinderrechtskonvention betraut worden  
und hat hierfür entsprechende Monitoring-Stellen eingerichtet.
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